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Ausgabe März 2019

Im Namen der Gemeindevertretung und der Bediensteten 
wünsche ich einen angenehmen Frühlingsbeginn, 

viel Kraft und Gesundheit für die kommende Zeit.

Den SchülerInnen schöne Osterferien 
und allen ein gesegnetes Osterfest!

Ihr Bürgermeister:
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Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 wurde in 
der Gemeinderatssitzung am 27. Februar einstimmig 
genehmigt. Eine genaue Aufstellung finden Sie auf 
den folgenden Seiten dieser Ausgabe.

Am Samstag, den 2. März erlebten 58 Nöchlinge-
rInnen einen etwas regnerischen, jedoch sehr schö-
nen Ski-	und	Badetag	am Hochkar bzw. in Göstling.
Die Gemeinde und die Sportunion Nöchling bedan-
ken sich für die zahlreiche Teilnahme und freuen 
sich, dass „Klein und Groß“ unversehrt wieder nach 
Nöchling heimgekommen sind!

Der „5.	 Gesundheitstag“	 der Gesunden Gemeinde 
fand am 10. März in der Volksschule statt und war 
sehr gut besucht. Herzlichen Dank an alle Mitwirken-
den und auch an die zahlreichen Blutspender (89)!

Für die Planung und Errichtung der Freiraumklasse 
anlässlich des Projektmarathons wurde unsere 
Landjugend erstmalig mit Gold ausgezeichnet. Wir 
freuen uns sehr und gratulieren herzlich zu dieser tol-
len Leistung.

Danke an alle Vereine und Freiwilligen, besonders 
auch an die Kinder für ihre Mithilfe bei der Säuber-
ung unseres Gemeindegebietes am 30. März.

Die Bauarbeiten für Kanal, Straße und Verkabelung 
auf den neu gewidmeten Bauparzellen der Familien 
Gruber und Sobota wurden bereits in Angriff genom-
men. Die Errichtung des Regen- und Schmutzwasser-
kanals wurde an die Firma Rauner vergeben.

Um einen Borkenkäferbefall vorzubeugen, ersuche ich 
alle Waldbesitzer das durch den Schneedruck verur-
sachte Schadholz so rasch als möglich aus dem Wald 
zu entfernen!

Im Herbst vergangenen Jahres haben wir sowohl bei der 
NÖ Gebietskrankenkasse als auch bei der Ärztekam-
mer für NÖ die Schaffung einer Kassenplanstelle für 
einen Allgemeinmediziner in Nöchling mit Zweitordi-
nation in Dorfstetten beantragt. Ein praktischer Arzt 
wäre uns zur Verfügung gestanden. Trotz Unterstüt-
zung durch mehrere Politiker des Landes Niederöster-
reich haben wir von beiden Institutionen leider eine 
Absage erhalten mit der Begründung, dass eine aus-
reichende Versorgung der Bevölkerung aus Nöchling 
durch die Vertragsärzte der umliegenden Gemeinden 
gegeben ist.

Allen Nöchlingerinnen und Nöchlingern ein gesegne-
tes Osterfest wünscht

Euer Bürgermeister

Liebe Gemeindebürgerinnen
und

Gemeindebürger von Nöchling!

	 								

	 									(Roman	Grabner)

Zum Frühlingsbeginn möchte ich mich  bei 
allen, die bei der Bewältigung der enormen 
Schneemassen im vergangenen Winter mit-

geholfen haben, herzlich bedanken. Ein besonderer 
Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr für ihren Ein-
satz beim Abschaufeln  der Dächer und beim Freis-
chneiden der Straßen, weiters unseren Gemeindear-
beitern und Aushilfsfahrern für den Winterdienst 
sowie allen Hausbesitzern für die Räumung und 
Streuung der Gehsteige.
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Sprechtag Notar

Der nächste Sprechtag des Notars
Mag. Bernhard Schwarzinger

findet am

Dienstag, den 30. April 2019
von 11.00 - 12.00 Uhr

am Gemeindeamt Nöchling statt.

Der Notar steht bei diesem Sprechtag für eine erste 
Rechtsauskunft unentgeltlich zur Verfügung.

Die Stellung für die Stellungspflichtigen
unserer Gemeinde

 - Geburtsjahrgang 2001 -

findet am

24. und 25. September 2019 statt!

Termin Stellungspflichtige

Infos zur Europawahl - 26. Mai 2019
Am 26. Mai wird gewählt. Unsere „Amtliche Wahlin-
formation“ erleichtert das gesamte Prozedere der Ab-
wicklung – für Sie und für die Gemeinde. 

Wir möchten seitens der Gemeinde unsere Bürgerinnen 
und Bürger bei der bevorstehenden EU-Wahl optimal 
unterstützen. Deshalb werden wir Ihnen Anfang Mai 
eine „Amtliche Wahlinformation – Europawahl 2019“ 
zustellen. Achten Sie daher bei all der Papierflut, die 
anlässlich der Wahl bundesweit (an einen Haushalt) 
verschickt wird, besonders auf unsere Mitteilung (siehe 
Abbildung). 

Diese ist nämlich mit Ihrem Namen personalisiert und 
beinhaltet einen Zahlencode für die Beantragung einer 
Wahlkarte im Internet, einen schriftlichen Wahlkarten-
antrag mit Rücksendekuvert sowie einen Strich-Code 
für die schnellere Abwicklung bei der Wahl selbst (für 
das Wählerverzeichnis). Doch was ist nun mit all dem 
zu tun?

Zur Wahl am 26. Mai im Wahllokal bringen Sie den 
personalisierten Abschnitt und einen amtlichen Licht-
bildausweis mit. Damit erleichtern Sie die Wahlab-
wicklung, weil wir nicht mehr im Wählerverzeichnis 
suchen müssen. 

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal 
wählen können, dann beantragen Sie am besten eine 
Wahlkarte für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür bitte 
das Service in unserer „Amtlichen Wahlinformation“, 
weil dieses personalisiert ist. Nun drei Möglichkeiten: 
Persönlich in der Gemeinde, schriftlich mit der beilie-

genden personalisierten Anforderungskarte mit Rück-
sendekuvert oder elektronisch im Internet. Mit dem 
personalisierten Code auf unserer Wählerverständi-
gungskarte in der „Amtliche Wahlinformation“ können 
Sie rund um die Uhr auf www.wahlkartenantrag.at Ihre 
Wahlkarte beantragen.

UNSERE	TIPPS:
Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig! 
Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt wer-
den! Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche und 
Online-Anträge ist der 22. Mai. Je nach Antragsart er-
folgt die Zustellung zumeist mittels eingeschriebener 
Briefsendung auf Ihre angegebene Zustelladresse. Die 
Wahlkarte muss spätestens am 26. Mai 2019, 17 Uhr, 
bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. 
Sie haben weiters die Möglichkeit, die Wahlkarte am 
Wahltag bei jedem geöffneten Wahllokal oder bei jeder 
Bezirkswahlbehörde abzugeben.

Verwenden Sie bitte für die Wahlkartenanträge diese amt-
liche Wahlinformation! - Sie erleichtern uns wesentlich die 
Arbeit!
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EINNAHMEN AUSGABEN

Bezüge Bürgermeister, Gemeinderäte, Altbgm.Pension 109.580,84

Allgemeine Verwaltung 5.192,50 95.143,43

Staatsbürgerschafts- und Standesamtsbeitrag 8.777,62

Beiträge Gde-Vertreterverbände und Vereine 14.240,63

Ehrungen Jubilare, Familienförderung 4.235,31

Subventionen Freiw. Feuerwehr + Beitrag f. Umbau FF-Haus 17.398,93

Volksschule Nöchling 19.985,15 88.856,44
Gastschulbeitrag für VS, NMS, Sonder- u. Polyschüler 3.063,14 80.906,48
Berufsschulbeitrag 6.300,00
Kindergarten Nöchling 16.675,05 124.071,55
Zuschuss Musikkapelle 3.283,90
Sport inkl. Subvention und Ankauf Flugplatz 17.538,24 38.736,98
Beitrag Musikschule 39.880,00
Senioren- u. Pensionistenbetreuung, Hauskrankenpflege 6.490,23
Jugendwohlfahrtsumlage Land NÖ 16.400,59
Medizinische Versorgung - Beitrag Sanitätsgemeinde u. Pensionsvbd. 6.570,17
Beitrag f. Sozialhilfeumlage 123.087,53
Beitrag Rettungsdienst 7.508,02
Beitrag Krankenanstaltssprengel NÖKAS 243.499,07
Winterdienst, Instandhaltung u. Treibstoff Traktor, Bauhof 
Straßenreinigung, Ortsbildpflege 52.992,48

Gemeindewald 2.986,21 3.984,25
Beitrag künstl. Rinderbesamung 14.307,50
Einsegnungskapelle 1.241,25 14.741,50
Fremdenverkehr - Ortstaxe, Beitrag Verband 3.940,36 6.117,99
Aufschließungsabgabe - Beihilfen an Bauwerber 12.564,00 6.918,75
Stromverbrauch u. Instandhaltung, Ortsbeleuchtung 4.025,86
Kanalbenützungsgebühr - Betriebskosten 100.737,49 100.734,99
Freizeitanlage-Eintritte, Miete Kiosk, 
Tilg. Darlehen, Badewart 9.595,00 15.361,17

Gemeindewohnungen -Vermietung - Instandhaltung 19.875,55 10.769,64
Grundsteuer A 8.299,65
Grundsteuer B 39.353,30
Kommunalsteuer 84.784,20
Verwaltungsabgaben 3.344,86
Bedarfszuweisung I für ord. Haushalt 123.059,00
Finanzzuweisung des Bundes 33.491,00
Ertragsanteile und Kapitalertragssteuer 886.613,72 153,98

Verschiedene Größen des ordentlichen Haushaltes im Jahr 2018
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RECHNUNGSABSCHLUSS   2018
ORDENTLICHER HAUSHALT

EURO
EINNAHMEN

EURO
AUSGABEN

Vertretungskörper/Allgemeine Verwaltung 5.192,50 244.560,00
Öffentl. Ordnung und Sicherheit 264,46 24.594,74
Unterricht, Erziehung, Sport 69.261,58 359.588,91
Kunst, Kultur, Kultus 54.607,20
Soziale Wohlfahrt/Wohnbauförderung 154.835,06
Gesundheit 259.524,39
Straßen- und Wasserbau, Verkehr 74,38 5.049,23
Wirtschaftsförderung 2.871,90 26.103,82
Dienstleistungen 155.540,60 234.477,88
Finanzwirtschaft (inkl. Überschuss 2017) 2.213.384,86 568.638,79
Summe ordentlicher Haushalt 2018 2.446.590,28 1.931.980,02

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT EINNAHMEN AUSGABEN

Straßenbau (inkl. Abwicklung Vorjahr) 385.914,69 92.604,28
Güterweg-Erhaltung 51.872,25 51.872,25
Volksschule - Anschaffungen - Nachmittagsbetr. 53.570,21 53.570,21
Katastrophenschäden
NAFES-Förderung 24.616,35 24.616,35
Adaptierung Freizeitanlage 15.967,54 15.967,54
Kanal - Anpassung an den Stand der Technik 524.270,20 583.292,20
Summe außerordentlicher Haushalt 2018 1.056.211,24 821.922,83

Voranschlag 2019       Einnahmen          Ausgaben
Ordentlicher Haushalt                                                             €  1.564.700,00         € 1.564.700,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorhaben außerordentlicher Haushalt                     Einnahmen          Ausgaben
Straßenbau	 	 	 	 	 	 	 	 €				250.000,00			 €				250.000,00		
Kanal	-	Anpassung	an	den	Stand	der	Technik	 	 	 €				322.000,00								€				322.000,00	
Güterweg-Erhaltung		 	 	 	 						 	 €						37.000,00	 €						37.000,00
Kindergarten	-	Erweiterung	Planung	 	 	 	 €						50.000,00	 €						50.000,00
Katastrophenschäden	 	 	 	 	 	 €						10.000,00	 €						10.000,00
Außerordentlicher Haushalt                    €    669.000,00 €    669.000,00    

Schuldenstand per 31.12.2018
Darlehen	Schulbau,	Straßenbau,	Einsegnungskapelle		 	 	 	 €					99.738,03
Darlehen, deren Schuldendienst durch Einnahmen abgedeckt ist: 
Startwohnungen,	Kanal,	Freizeitanlage	 	 	 	 	 	 	 €			830.248,00

Finanzschulden pro Kopf per 31.12.2018	(EW:	1056)	 		 	 	 €										880,67



�				Gemeindenachrichten der Marktgemeinde Nöchling - www.noechling.gv.at

... an Frau Juliana Leitner zum „100. Geburtstag“

Anlässlich dieses besonderen und seltenen Geburts-
tages besuchte Bürgermeister Roman Grabner im 
Februar unsere älteste Nöchlingerin  - Frau Juliana 
Leitner, welche nun seit einigen Jahren im Landes-
pflegeheim in Ybbs wohnt - und gratulierte herzlich 
zu ihrem 100. Geburtstag.

Die rüstige Jubilarin freute sich sehr über diesen Be-
such aus Nöchling und bedankte sich beim Bürger-
meister mit einigen „Bummerln“.

Wir wünschen Frau Juliana Leitner weiterhin alles 
Gute, Gesundheit  und Gottes Segen!

Ein weiteres „Geburtstagskind“ - Bürgermeister a.D. 
ÖKR. Franz Moser – feierte  im Februar seinen 85. 
Geburtstag.
Franz Moser zog nach der Gemeinderatswahl 1975 in 
den Gemeinderat ein und war von 1985 bis 1999 als 
Bürgermeister in unserer Gemeinde tätig. 
Durch seinen unermüdlichen Einsatz konnte er ge-
meinsam mit dem Gemeinderat zahlreiche Projekte 
(Asphaltierung Siedlungsstraßen, Errichtung GW-
Gulling, Verkabelungen, Bau der Kläranlage, Erstel-
lung Flächenwidmungsplan, Neubau FF-Haus, Musi-
kerheim, Volksschule, Bauhof und Gemeindeamt, …) 
umsetzen und damit unsere „kleine“ Gemeinde für die 
Bevölkerung attraktiv gestalten.

... an Herrn Bgm.a.D. ÖKR Franz Moser zum „85. Geburtstag“

Daher wurde er 1994 in Würdigung seiner Verdienste mit dem „Goldenen Ehrenring der Marktgemeinde 
Nöchling“ ausgezeichnet und im Jahr 1999 wurde ihm vom Gemeinderat die „Ehrenbürgerschaft“ verliehen!

Seitens der Gemeindevertretung an dieser Stelle unserem Ehrenbürger die besten Glückwünsche 
zum 85. Geburtstag, sowie Gesundheit und Gottes Segen!

Herzlichen Glückwunsch ...
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Samstag, 4. Mai 2019 - 20.00 Uhr
Freitag, 10. Mai 2019 - 20.00 Uhr

Samstag, 11. Mai 2019 - 20.00 Uhr
Freitag, 17. Mai 2019 - 20.00 Uhr

Samstag, 18. Mai 2019 - 20.00 Uhr
Freitag, 24. Mai 2019 - 20.00 Uhr
Sonntag, 26. Mai 2019 - 14.00 Uhr

Mittwoch, 29. Mai 2019 - 20.00 Uhr

Weiters sind auch in der Bäckerei Katzengruber
wieder Karten/Vorverkaufskarten zu erwerben.

„Im Himmel gibt ś koa Parlament“
Es wird schon wieder fleißig für das heurige Theater 
„Im Himmel gibt ś koa Parlament“ der Theatergruppe 
„Nochilinga-Stadl“ geprobt.

Kartenreservierungen werden heuer von Hannes 
Frühwirt unter der
- Telefonnr.: 0677-62 90 63 58 täglich ab 16.00 Uhr 
- per Mail unter reservierung@nochilinga-stadl.at 
- Online auf unserer Facebookseite bzw. Hompage
   unter www.nochilinga-stadl.at angenommen.

Landjugend Nöchling holt „GOLD-Prämierung“

Am 16. März fand in Wieselburg der Tag	der	Landju-
gend unter dem Motto „WIR	GEWINNT“	statt. 

Um 18.00 Uhr begann der Festakt mit einer Heili-
gen Messe mit Herrn Pfarrer Hans Wurzer aus Ybbs 
und musikalischer Begleitung durch den Landjugend 
Chor.

Danach blickten die Landesleiter Anna Haghofer und 
Gerald Wagner gemeinsam mit den anwesenden Land-
jugend Mitgliedern aus ganz Niederösterreich auf das 
letzte gemeinsame Jahr zurück. Highlights des letz-
ten Jahres waren; ein Schulbau in Tansania, der durch 
Spenden der Landjugend unterstützt wurde und eine 
Spendenüberreichung an das Ö3 Weihnachtswunder 
in St. Pölten.

Der spannendste Teil des Abends war die Prämierung 
des Projektmarathons wo heuer erstmalig 79 Gruppen 
aus ganz Niederösterreich teilnahmen.

Wir,	die	Landjugend	Nöchling,	konnten	mit	groß-
em	Stolz	die	Auszeichnung	in	Gold	für	unsere	Frei-
raumklasse	entgegennehmen.

Danach wurde gemeinsam gefeiert und wie schon im 
letzten Jahr miteinander mit anderen Sprengeln aus 
dem Bezirk Persenbeug, Amstetten und Scheibbs in 
der Heurigenbar ausgeschenkt.

Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals herzlich 
bei der Gemeinde und bei „Allen“ die uns bei diesem 
Projekt unterstützt haben, bedanken.

           Bericht Landjugend Nöchling
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Infos/Beihilfen/Förderungen, ...

Vorverkauf Saisonbadekarten

Saisonbadekarten                        Preise 2019          Vorverkauf

Erwachsene	 	 	 	 			€	36,--																 			€	31,--
Schüler,	Studenten,	Lehrl.,	Präsenzd.	 			€	28,--	 	 			€	25,--
Kinder	ab	6	-	15	Jahre	 	 	 			€	18,--	 	 			€	15,--
 

Familien-Saisonkarten
1.	Erwachsener	 	 	 	 			€	29,--	 	 			€	25,--
2.	Erwachsener	 	 	 	 			€	21,--	 	 			€	19,--
je	Kind	von	6	-	15	Jahre		 	 			€		7,--		 		 		€			6,--
ab	dem	3.	Kind	frei	 	 	 	 	

Die Auszahlung	 des	 Jagd-
pachtes	 für	 das	 Jahr	 �019	 er-
folgte im Februar nach erfolgter 
Feststellung der Jagdpachtan-
teile, wie üblich im Bankweg. 
Bagatellbeträge (unter € 15,--) 
wurden nicht angewiesen, kön-
nen aber binnen einer Frist von 6 
Monaten während der Amtsstun-
den am Gemeindeamt Nöchling 
behoben werden. 

Jagdpachtanteile, welche inner-
halb der 6-Monate Frist nicht be-
hoben werden, werden laut Be-
schluss des Jagdausschusses für 
Instandhaltungsmaßnahmen an 
Güterwegen im Gemeindegebiet 
von Nöchling verwendet.

Jagdpacht
NEU ab 2019: 

Familienbonus PLUS

Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsetzbetrag. Durch ihn wird Ihre Steu-
erlast direkt reduziert, nämlich um bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr. Den 
Familienbonus Plus erhalten Sie, so lange für das Kind Familienbeihilfe bezo-
gen wird. Nach dem 18. Geburtstag des Kindes steht ein reduzierter Famili-
enbonus Plus in der Höhe von 500 Euro jährlich zu, wenn Sie für dieses Kind 
weiterhin Familienbeihilfe beziehen.
Geringverdienende Alleinerziehende bzw. Alleinverdienende, die keine oder 
eine geringe Steuer bezahlen, erhalten künftig einen so genannten Kinder-
mehrbetrag in Höhe von max. 250 Euro pro Kind und Jahr.
So wird ś gemacht:
Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten zu Ihrem Formular E 30 zu kom-
men. Die einfachste und schnellste Variante ist, das Formular auf der Website 
unter www.bmf.gv.at aufzurufen.
Sie können das E 30 entweder gleich direkt auf Ihrem Computer ausfüllen 
oder ausdrucken und händisch vervollständigen. Wichtig ist, dass Sie das fer-
tige Formular unterschrieben Ihrem Arbeitgeber übermitteln.
Nähere Infos unter www.bmf.gv.at - Familienbonus PLUS!

Diese	Vorverkaufskarten	erhalten

Sie	ab	sofort	am	Gemeindeamt!

Bis Ostern		(Achtung	Karfreitag,	19.	April	�019	-	letzter	Termin!) 
werden die Saisonbadekarten im Vorverkauf noch vergünstigt am Gemeindeamt abgegeben.
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Wer täglich oder wöchentlich von seinem Hauptwohnsitz in 
NÖ zum Arbeitsort pendelt, kann die NÖ Pendlerhilfe erhalten. 
Wenn die Entfernung zwischen Wohn- zum Arbeitsort minde-
stens	�5	km	und	weniger	als	�0	km	beträgt, erhält man den 
NÖ	Pendlerausgleichsbetrag einmalig in der Höhe von € 160,-
- für das Jahr 2018. Für Lehrlinge gilt noch die Entfernung von 
mindestens �	km - heißt jedoch „Mobilitätsförderung“.  
Auch die Einkommensgrenzen wurden neu angepasst.

Die Ansuchen	sind	bis	spätestens	�1.	Oktober	für das abge-
laufene Kalenderjahr einzureichen. Weitere Infos erhalten Sie 
am Gemeindeamt oder www.noel.gv.at/pendlerhilfe.

Achtung: Ab 2019 ist die Antragstellung ausschließlich mit-
tels Online-Antrag möglich!

Gut	zu	wissen	-	Arbeitnehmerveranlagung	�01�
Denken Sie an Ihre Arbeitnehmerveranlagung – auch Steuer- 
oder Jahresausgleich – und holen Sie sich jenen Teil der Lohn-
steuer zurück, den Sie zu viel bezahlt haben. 

FinanzOnline	-	Das	Finanzamt	zuhause
Mit FinanzOnline kommt das Amt zu Ihnen. Auf elektronischem 
Weg können Sie wann Sie wollen, ganz Ihrer persönlichen Or-
ganisation entsprechend, Ihre Amtswege erledigen.
Die Arbeitnehmerveranlagung lässt sich schnell und einfach 
via FinanzOnline durchführen. Sie können nachsehen, ob Ihr 
Dienstgeber Ihren Lohnzettel bereits übermittelt hat bzw. ob die 
Organisationen, denen Sie 2018 gespendet haben, Ihre Spende 
schon gemeldet haben. Beide haben dafür bis Ende Februar Zeit. 
Sie können Daten, die das Finanzamt von Ihnen hat, sehen und 
auf Vollständigkeit prüfen. Sie können über FinanzOnline auch 
direkt mit dem Finanzamt kommunizieren. Melden Sie sich jetzt 
an, um Ihren „Jahresausgleich“ für 2018 bereits online zu ma-
chen: auf www.finanzonline.at durch Klick auf „Online-Erstan-
meldung“ oder in jedem Finanzamt!

Bearbeitungsdauer	-	Veranlagung	�01�
Ob Sie Ihre Arbeitnehmerveranlagung für 2018 bereits einge-
reicht haben oder das noch planen – Sie möchten Ihr mögliches 
Guthaben rasch auf Ihrem Konto sehen. Die Bearbeitungsdauer 
hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab. Wichtigste Vo-
raussetzung ist, dass der Finanzverwaltung alle nötigen Daten 
vorliegen. Arbeitgeber haben gesetzlich bis Ende Februar Zeit 
für die elektronische Übermittlung des Lohnzettels. Die gleiche 
Frist gilt 2019 erstmals auch für Organisationen, um der Finanz 
Informationen über Ihre 2018 gespendeten Beiträge (auch Kir-
chenbeiträge) zu melden. Diesen Vorgang kann die Finanzver-
waltung nicht beschleunigen. Bitte bedenken Sie daher, dass 
die Bearbeitung Ihrer Veranlagung frühestens mit März 2019 
beginnen kann. Nützliches und Wissenswertes zu Ihrer Arbeit-
nehmerveranlagung finden Sie auch im jährlich erscheinenden 
Steuerbuch, das auf www.bmf.gv.at zum Download zur Verfü-
gung steht wie auch in den Finanzämtern und am Gemeindeamt 
Nöchling zur Mitnahme aufliegt.

Der Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag steht einer Per-
son zu, wenn Sie mehr	 als	 sechs	 Monate	 im	 Kalenderjahr	
verheiratet	waren und der (Ehe)partner im Kalenderjahr höch-
stens € 6.000,--  (bei Bezug von Familienbeih.f.mind. 7 Monate) 
verdient hat.
Der Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag beträgt:

   € 494,-- jährlich mit einem Kind, 
   € 669,-- jährlich mit zwei Kindern,  
     ab 3 Kindern gibt es zusätzlich € 220,-- jährlich je Kind. 

Der Antrag kann jährlich im Wege der Arbeitnehmerveranla-
gung  (5 Jahre rückwirkend) auch für Vollerwerbslandwirte mit 
dem Formular L 1 beim Finanzamt gestellt werden.  
Formulare	erhalten	Sie	am	Gemeindeamt!

Mehrkindzuschlag
Der Mehrkindzuschlag wird ab	dem	dritten	Kind	zusätzlich 
zur Familienbeihilfe und zum Kinderabsetzbetrag  gewährt und 
beträgt monatlich € 20,--  für das dritte und jedes weitere Kind 
und ist grundsätzlich im Wege der Arbeitnehmerveranlagung 
(L 1) zu beantragen! Personen	ohne	eigenes	Einkommen	sol-
len	diesen	Zuschlag	jährlich	mit	dem	Formular	L	1	beim	Fi-
nanzamt	beantragen.		Das	steuerpflichtige	Einkommen	darf		
jährlich € 55.000,-- nicht überschreiten! 
Anträge liegen am Gemeindeamt auf.

Für SchülerInnen und Lehrlinge, die am Ausbildungsort eine 
Zweitunterkunft haben, gibt es die Heimfahrtbeihilfe zwi-
schen € 19,-- und € 58,-- monatlich. SchülerInnen erhalten auch 
für Fahrten zu und von lehrplanmäßigen Praktika eine pauscha-
le Fahrtenbeihilfe. Sie ist beim Finanzamt zu beantragen.  
Formulare	liegen	am	Gemeindeamt	auf.

Die Infoline Kinderbetreuungsgeld steht Eltern zur Verfügung, 
die allgemeine Fragen zum Kinderbetreuungsgeld und Famili-
enzeitbonus haben.

Die Infoline ist Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr 
unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 240 014 erreich-
bar.
Bitte beachten Sie aber, dass Auskünfte zu einem konkreten Fall  
(zum Beispiel Sie haben schon einen Antrag gestellt, beziehen 
schon Kinderbetreuungsgeld oder Familienzeitbonus und haben 
dazu eine Nachfrage und so weiter) nur von Ihrer zuständigen 
Krankenkasse erteilt werden können, da die Infoline nicht über 
Ihre persönlichen Daten verfügt und auch keine diesbezüglichen 
Informationen weiterleiten kann.

Weitere	Infos	unter:	www.bmfj.gv.at

NÖ Pendlerhilfe

Arbeitnehmerveranlagung

Alleinverdiener/Alleinerzieher-
absetzbetrag

Schulfahrtbeihilfe

Infoline Kinderbetreuungsgeld
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Der NÖ Familienpass bietet viele Vorteile für NÖ Familien 
und für alle, die sehr gerne Zeit mit Kindern verbringen und 
Aktivitäten unternehmen wollen – auch ohne direkt mit ihnen 
verwandt zu sein (vorbehatlich der Zustimmung der Eltern).
Alle Personen in Niederösterreich können den NÖ Familienpass 
kostenlos beantragen. Voraussetzung ist, dass mindestens ein 
Erwachsener oder ein Kind einen Wohnsitz in Niederösterreich 
hat. Der Familienpass ist nach Ausstellung bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr des Kindes gültig.
Der Kostenbeitrag für den Versicherungsschutz des NÖ 
Familienpass beträgt 24,00 Euro bzw. 42,00 Euro und ist jährlich 
zu bezahlen. www.familienpass.at

Großmütter und Großväter können ebenfalls einen NÖ 
Familienpass für sich und ihre Enkelkinder beantragen, die 
sogenannte Familienpass-Oma/Opa-Karte. Somit haben auch 
Großeltern die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Enkelkindern, 
die Ermäßigungen und Angebote des NÖ Familienpasses 
in Anspruch zu nehmen. Als Voraussetzung gilt ein bereits 
bestehender Familienpass der Eltern und eine	Einwilligung	der		
Erziehungsberechtigten.
Infos und Formulare unter www.familienpass.at

Alters- und Erwerbsunfähigkeitspensionen 
für Alleinstehende   EUR      933,06
für Ehepaare    EUR   1.398,97
Erhöhung für jedes Kind   EUR      143,97
Witwen- u. Witwerpension EUR     933,06
Waisenpensionen	bis	zum	��.	Lebensjahr
Halbwaisen    EUR      343,19
Vollwaisen    EUR      515,30
Waisenpensionen	ab	dem	��.	Lebensjahr
Halbwaisen    EUR      609,85
Vollwaisen    EUR      933,06

Mit 01.01.19 erhöht sich bei geringfügig Beschäftigten die mo-
natliche Geringfügigkeitsgrenze auf 	EUR	���,�1.

Die Rezeptgebühr beträgt ab 01.01.19 	EUR	�,10. 
Der Mindestbetrag für den Kostenanteil des Versicherten (An-
gehörigen) bei Gewährung von Heilbehelfen und Hilfsmitteln 
beträgt für das Jahr 2019 € 34,80; bzw. max. 10 % des Ver-
tragstarifes. Diese Beträge leitet die Apotheke an Ihre Kran-
kenkasse weiter. Für die Befreiung	 von	 der	 Rezeptgebühr	
(Antrag!) gelten folgende Grenzbeträge:

  a) Für Personen, deren monatliche Nettoeinkünfte für Al-
leinstehende EUR 933,06, für Ehepaare EUR 1.398,97 nicht 
übersteigen. Diese Beträge erhöhen sich für jedes Kind um € 
143,97.
 b) Für Personen, die infolge von Leiden oder Gebrechen über-
durchschnittliche Ausgaben nachweisen, sofern die monatlichen 
Nettoeinkünfte für Alleinstehende EUR 1.073,02, für Ehepaare 
EUR 1.608,82 nicht übersteigen; für jedes weitere Kind sind 
EUR 143,97 hinzuzurechnen.
Ab	1.	Jänner	�01�	sind	alle	Ausgleichszulagenbezieher	 für	
sich	 und	 ihre	 anspruchsberechtigten	 Angehörigen	 von	 der	
Entrichtung	der	Rezeptgebühr	befreit.	Die	Befreiung	wird	
automatisch	berücksichtigt,	es	ist	daher	kein	Antrag	dafür	
notwendig!
Rezeptgebührenobergrenze:
Rezeptgebühr muss nur so lange bezahlt werden, bis im lau-
fenden Kalenderjahr mit diesen Zahlungen ein Betrag von 2 % 
des	Jahresnettoeinkommens erreicht wird. Danach ist man für 
den Rest des Kalenderjahres von der Rezeptgebühr befreit.

     Stufe 1:    mehr als   65 Std.  EUR    157,30
     Stufe 2:    mehr als   95 Std.  EUR    290,00
     Stufe 3:    mehr als 120 Std.  EUR    451,80
     Stufe 4:    mehr als 160 Std.  EUR    677,60
     Stufe 5:    mehr als 180 Std. * EUR    920,30
     Stufe 6:    mehr als 180 Std. * EUR 1.285,20
     Stufe 7:    mehr als 180 Std. * EUR 1.688,90

* zusätzliche Voraussetzung notwendig!
Das Pflegegeld gebührt nur über Antrag, erfordert grundsätzlich 
eine fachärztliche Begutachtung und wird ab Antragstellung im 
nächsten Monat wirksam. Ab dem 2. Tag eines Aufenthaltes in 
einer Kranken- oder Kuranstalt ruht das Pflegegeld, sofern ein 
in- oder ausländischer Sozialversicherungsträger, der Bund oder 
eine Krankenfürsorgeanstalt überwiegend die Kosten trägt. 

Ein Zuschuss zum Aufwand für das Wohnen kann Eigentü-
merInnen, MieterInnen oder Nutzungsberechtigten einer ge-
förderten Wohnung (z.B. Genossenschaftswohnung), eines 
geförderten Eigenheimes oder eines geförderten Wohnheimes 
zuerkannt werden, wenn dies der Hauptwohnsitz ist und nach 
den Voraussetzungen der NÖ Wohnungsförderungsrichtlinien 
bereits gefördert wurde. Für die Einreichung muss das aufge-
legte Antragsformular verwendet werden und inklusive aller 
erforderlichen Beilagen und Nachweise übermittelt werden: 
Einkommensnachweis(e) aller im gemeinsamen Haushalt leben-
den Personen (in Kopie) - HINWEIS: Es ist das gesamte Jah-
reseinkommen (1. Jänner bis 31. Dezember) des der Antragstel-
lung vorangegangenen Jahres nachzuweisen, Nachweis über die 
Leistung des Wohnungsaufwandes: bei Wohnungen/ Reihen-
häusern, bei Eigenheim/ Eigenheimsanierung, Meldenachweis, 
Miet-, Kaufvertrag oder ähnliches (in Kopie), nur bei Erstantrag 
erforderlich. 
Nähere Infos unter www.noel.gv.at

Familienpass

Familienpass OMA-OPA Karte

Ausgleichszulagen-Richtsätze 2019

Geringfügigkeitsgrenze

Rezeptgebühr - Heilbehelfe

Pflegegeld 2019

Wohnzuschuss
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Die Lehrlingsbeihilfe kann Lehrlingen aus einkommens-
schwachen Familien gewährt werden. Die Höhe der Lehrlings-
beihilfe beläuft sich auf € 100,00 monatlich und wird ab Antrag-
stellung bis zum Beginn des folgenden Lehrjahres bewilligt. 
Danach muss ein neuerlicher Antrag gestellt werden. 
Voraussetzungen:	
• seit mind. 6 Monate Hauptwohnsitz in NÖ
• aufrechtes Lehr- oder Ausbildungsverhältnis
• monatliches Gesamtfamilieneinkommen (Brutto) unter der 
festgelegten  Höchstgrenze
www.noel.gv.at/lehrlingsfoerderung

Mit der Mobilitätsförderung unterstützt das Land NÖ Lehr-
linge, die zwischen	 Wohnsitz	 und	 Ausbildungsort	 (Lehrbe-
trieb, Ausbildungsstätte, Berufsschule) pendeln müssen und da-
für finanzielle Aufwendungen zu tragen haben. Entstehen dem 
Lehrling aufgrund eines vorübergehenden Heimplatzes (Lehr-
lingsheim, Internat) Unterbringungskosten, können diese im 
Rahmen der Mobilitätsförderung anteilsmäßig berücksichtigt 
werden. Eine Antragstellung ist immer nur rückwirkend für das 
zuletzt abgelaufene	 Kalenderjahr	 bis	 �1.10.	 möglich. Maß-
gebend ist, dass die Hin-	und	Rückfahrt	zwischen	Wohnsitz	
und	Ausbildungsort regelmäßig erfolgte und die Mindestent-
fernung	�	Kilometer (kürzeste Wegstrecke) beträgt.  
Das monatliche Gesamtfamilieneinkommen (brutto) darf die 
festgelegten Höchstgrenzen nicht überschreiten. Es darf weiters 
keine		Lehrlingsfreifahrt	(Jugend-	bzw.	TOP-Jugendticket) 
in Anspruch genommen werden. 
www.noel.gv.at/lehrlingsfoerderung

€ 100,- kann Lehrlingen aufgrund von besonderen Leistungen 
im Zusammenhang mit der Lehrausbildung gewährt werden.       
nur Online-Antrag:  www.noel.gv.at/lehrlingsfoerderung

Für Lehrlinge, bei denen die Benützung eines öffentlichen Ver-
kehrsmittel zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht möglich 
ist, kann eine Fahrtenbeihilfe beantragt werden, wenn der Ar-
beitsweg mindestens	�	km beträgt.
Sie beträgt: € 5,10 pro Monat bei einem Arbeitsweg bis 10 km 
oder  innerhalb des Ortsgebietes € 7,30 / Monat bei einem Ar-
beitsweg von mehr als 10 km

Die	 Mobilitätsförderung	 (NÖ	 Lehrlingspendlerhilfe)	 kann	
zusätzlich	zur	Fahrtenbeihilfe	beantragt	werden!

 

Lehrlinge (unter 24 Jahren), die in einem gesetzlich anerkannten 
Lehrverhältnis stehen und für die Familienbeihilfe bezogen 
wird, können für die Dauer der Lehrzeit an der Lehrlingsfrei-
fahrt (zwischen Wohnung und Ausbildungsstätte) teilnehmen. 
Das	 ausgefüllte	 Antragsformular	 mit	 der	 Bestätigung	 des	
Dienstgebers	über	das	Lehrverhältnis	ist	beim	Verkehrsun-
ternehmen	einzureichen.	

Für die Freifahrt ist als Eigenanteil ein Pauschalbetrag von € 
19,60 für jedes Lehrjahr zu leisten.

Folgende	Tickets	sind	für	Schüler	u.	Lehrlinge	erhältlich:
Jugendticket € 19,60    oder   TOP-Jugendticket um € 70,--
Infos unter www.vor.at

Was	ist	die	„Jugendkarte	1���“?
1424 ist eine pers. Jugendkarte für 14 bis 24-Jährige.
* 1424 ist ein Altersnachweis fürs Fortgehen.
* 1424 bietet eine Menge Vorteile und Ermäßigungen.
* 1424 bietet TOP-Infos und TOP-Events.

Zielgruppe sind junge Niederösterreicherinnen und Niederö-
sterreicher im Alter von 14 bis 24 Jahren. 

Diese	Jugendkarte	erfüllt	verschiedene	Funktionen:
Als Begleitmaßnahme zum Jugendgesetz gilt die Jugendkarte 
als Altersnachweis	 für	 Jugendliche.	 Sie wird von der Exe-
kutive akzeptiert. Die Jugendkarte ist eine Vorteilskarte bei 
verschiedenen Partnern aus Bildung, Wirtschaft, Freizeit und 
Kultur. Man erhält Ermäßigungen oder Rabatte und kann an 
Sonder-Aktionen teilnehmen. Mit der Jugendkarte bekommen 
die Jugendlichen auch TOP-Infos über Jugendangebote in Niede-
rösterreich. Dafür gibt es ein Magazin, einen E-Mail-Newsletter 
und eine Homepage. Antragsformulare liegen am Gemeindeamt 
auf und werden von der Gemeinde weitergeleitet. 

Wir	brauchen	von	Dir	nur	Deine	Unterschrift,	 eine	Kopie	
des	Staatsbürgerschaftsnachweises	und	ein	Passfoto!             
 www.jugend-ok.at     (NÖ Jugendreferat)
 www.noel.gv.at       (Das Land Niederösterreich)
 www.ams.at                (Arbeitsmarkt)
 www.bmf.gv.at        (Finanzamt)
 www.1424.info        (Jugendkarte 1424)

NÖ Lehrlingsförderung

Lehrlingsbeihilfe

Mobilitätsförderung (Pendlerhilfe Lehrlinge)

Begabtenförderung

Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge
und Praktikanten

Schüler- u. Lehrlingsfreifahrt
Jugendtickets

Arbeitnehmerveranlagung
nähere Infos - siehe Beihilfen!

Jugendkarte 1424 - kostenlos!!
auch als App für Smartphones)
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Neben der gewohnten Gesundheitsstraße mit Blutdruck-
messung, Cholesterin- und Blutzuckerbestimmung, Hör- 
und Sehtest sowie Lungenfunktions- und Smokerlyzertest 
und der Fitnessstraße	 mit	 Stationenkrafttraining zur 
Vorbeugung gegen Osteoporose, B.I.A. Körperfettmes-
sung, stand auch der Pöggstaller Facharzt für physikalische 
Medizin Dr.	Thomas	Schöggl	zur Beratung bei Problemen 
mit dem Bewegungsapparat zur Verfügung.

Mitarbeiterinnen	der	Lindenapotheke	Persenbeug	bo-
ten Mineralstoffgetränke, Sportriegel, etc.  zum Verkosten 
an. Außerdem konnten die Besucher einen Vitalstoff-
Check (Bioscanmessung) durchführen, wobei Mängel, 
Überschüsse, Stress und Dysbalancen ihres Körpers grob 
analysiert wurden. 

Bei diesem Gesundheitstag konnte auch wieder Blut ge-
spendet werden–Danke	an	die	tapferen	�9	Blutspender!
Von der Initiative	„Tut	gut“ wurden Küchenexperimente 
zum Thema „Gesunde & ausgewogene Ernährung“, ein 
Kräuterquiz mit spannenden Infos für große und kleine 
Kräuterexperten, sowie Infos über Beauty Food & Power 
Snacks angeboten.

Das große Interesse und die zahlreiche Teilnahme beim 
Vortrag	 „Arzneimittel	 richtig	 anwenden“	 von	 Mag.	
Volker	Binder bestätigten die Wichtigkeit dieses Themas, 
da in der heutigen Arzneimitteltherapie eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Medikamenten eingesetzt werden, die 
häufig ganz spezielle Anforderungen an die Anwender 
stellen.
Die Nöchlingerinnen Margarete	 Voracek und Clau-
dia Daxberger stellten Fußreflexaktivierung und Cra-
nio-Sacral-Therapie vor. Weiters informierte Bernhard	
Scheibreithner über Lasertherapie und verschiedene 
Massagetechniken.

Das Team des Samariterbundes Persenbeug gab einen 
Einblick in die Erste Hilfe und präsentierte einen Übungs-
defi. Ebenso gab es einen Infostand und für unsere kleinen 
Besucher eine Kinderbetreuung des NÖ	Hilfswerkes.

Die Nöchlinger	 Bäuerinnen sorgten für das leibliche 
Wohl der zahlreichen Besucher und luden zu einer Mahl-
zeit mit Suppe, Gulasch, Würstel, Aufstrichbrote, sowie 
Kaffee und Kuchen ein. 

Erfolgreicher „5. Nöchlinger Gesundheitstag“

Ein großes Dankeschön seitens der Marktgemeinde Nöchling an alle Mitwirkenden; dem Fachpersonal, der Spor-
tunion Nöchling, den Bäuerinnen, Mitarbeitern des Arbeitskreises, den Ausstellern, den Samaritern, sowie bei den 
Sponsoren und selbstverständlich an alle, die diesen Gesundheitstag besucht haben!

Zahlreiche	Besucher	nutzten	den	„verregneten“	Sonntag	und	besuchten	den	5.	Nöchlinger	Gesundheitstag,	welcher	am	
10.	März	2019		in	der	Volksschule	Nöchling	von	der	Gesunden	Gemeinde	angeboten	wurde.
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50 Jahre Samariterbund Persenbeug
Am 2. Februar 1969 fand die Gründungsversammlung des 
Arbeiter Samariterbund Persenbeug statt. Damals wurde 
Friedrich Reiter zum Obmann gewählt. Diese Funktion 
führte er, mit zwei Jahren Unterbrechung, insgesamt 42 
Jahre aus. 42 Jahre Obmann eines Vereins zu sein verlangt 
viel Ausdauer, Durchsetzungsvermögen, Geduld und En-
gagement. Am 1. Oktober 2007 wurde die Geschäftsfüh-
rung abgegeben und seit Juni 2011 vom Landesverband 
Niederösterreich übernommen. Seit September 2010 ist 
Karl Gierer Stützpunktleiter, sein Stellvertreter ist Fried-
rich Lorenz. Am 2. Februar 2013, im Zuge der Gruppen-
hauptversammlung, legte Landesrettungsrat Friedrich 
Reiter nach 42 Jahren als Obmann des ASBÖ Persenbeug 
seine Funktion nieder. Als seine Nachfolgerin wurde Chri-
sta Gschossmann zur Obfrau gewählt. 

Aktueller	Vorstand:
Obfrau:   Christa Gschossmann 
Stellvertreter:   Franz Peböck
Vorstandsmitglieder:  Michael Haider, Thomas Wim-
   mer und Philipp Mistelbacher 
Gruppenkontrolle:
Vorsitzender:   Johann Maresch
1. Stellvertreter:  Johann Forsthofer
2. Stellvertreter:  Alois Gassner
Ersatz:    Christian Hausenbichl,
   Andreas Karpf
aktueller	Mitgliederstand:
Derzeit halten acht hauptberufliche Mitarbeiter, vier Zivil-
diener, 44 Ehrenamtliche und eine Mitarbeiterin- Freiwil-
liges Soziales Jahr den Dienst rund um die Uhr aufrecht. 
Weiters haben wir derzeit 106 unterstützende Mitglieder. 
Danke dafür. 

Die	Samariterkids:
Am 18. Mai 2002 wurde die Jugendgruppe Persenbeug 
gegründet. Derzeit gibt es sieben Jugendmitglieder. Heuer 
findet von 21. bis 23. Juni bereits zum 2. Mal der Landesju-
gendbewerb in Persenbeug statt. Bisher sind wir schon drei 
Mal Landesjugendmeister geworden. Wir sind sehr stolz 
auf unsere Samariterkids, denn sie stellen sich der  wich-
tigen Aufgabe Erste Hilfe zu leisten.

Aktueller	Fuhrpark:
Derzeit sind ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungs-
transportwagen und drei Krankentransportwagen im Ein-
satz.

Notarzteinsatzfahrzeug
Seit Jänner 2008 betreiben wir mit dem Roten Kreuz Ybbs 
gemeinsam ein Notarzteinsatzfahrzeug.
Das Notarzteinsatzfahrzeug ist aktuell abwechselnd für 
zwei Wochen bei uns in Persenbeug und zwei Wochen 
beim RK Ybbs stationiert. 
Seit Juli 2018 betreuen wir auch abwechselnd mit dem RK 
Melk das Notarzteinsatzfahrzeug in Melk jeweils zwei 
Wochen. 2018 wurden im Rettungs- und Krankentrans-
port 200.627 km zurückgelegt, das sind insgesamt 2.411 
Ausfahrten. Die Notarzteinsatzfahrzeuge brachten 50.836 
km auf den Tacho bei 548 Einsätzen am Stützpunkt Per-
senbeug und 528 Einsätzen am Stützpunkt Melk. 

Tag und Nacht, rund um die Uhr einsatzbereit zu sein 
erfordert viel Idealismus und vor allem eine gute Ausbil-
dung. Wir übernehmen Verantwortung. Wir sind da, wenn 
Sie uns brauchen. 

Da es immer wieder bei Notfällen vorkommt, dass man 
als Patient nicht mehr in der Lage ist Auskunft über wich-
tige Dinge zu geben und Angehörige oft nicht Bescheid 
wissen, wäre es sinnvoll die lebenswichtigen Daten wo zu 
notieren. 
Wir bieten Ihnen eine kostenlose Notfall-Karte an, wo Sie 
diese Daten notieren können.

Diese	Karte	liegt	bei	Dr.	Hössl,	Dr.	Lechner,	Dr.	Schmid	
und	Dr.	Zawadil	in	der	Ordination	auf.	Weiters	ist	die-
se	auch	in	der	Apotheke	Persenbeug	sowie	am	Gemein-
deamt	erhältlich.
Selbstverständlich	erhalten	Sie	die	Notfall-Karte	auch	
auf	unserem	Stützpunkt	in	Persenbeug.

Bewahren Sie diese für den Notfall zu Hause oder in der 
Brieftasche bei der E-Card auf.
Informieren Sie Angehörige darüber, damit wir Ihnen im 
Notfall besser helfen können.

Frei Hilf!  

NOTFAL L  -  K a r t e
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Team-Österreich-Tafel
Verwenden	statt	verschwenden!

Das Rote	Kreuz	Pöggstall unterstützt einkommens-
schwache, bzw. in finanzielle Not geratene Familien 
durch kostenlose Weitergabe von Lebensmittel, wel-
che vom regionalen Handel zur Verfügung gestellt 
werden. Das Angebot steht JEDEM zur Verfügung, 
der Unterstützung braucht! Die Ausgabe findet jeden 
Samstag um 18.30 Uhr (außer Feiertag) im Rotkreuz-
haus Pöggstall statt.

Die	 Einkommensgrenzen	 �019	 für	 anspruchsbe-
rechtigte	Personen	sind:

- € 1.238,- für 1 Personenhaushalt
- € 1.856,- für 2 Personenhaushalt
- plus € 618,- für jede weitere erwachsene Person
- plus € 371,- für jedes Kind im Haushalt

Liebe Anspruchsberechtigte, helft uns, die Verschwen-
dung etwas zu reduzieren und holt euch die Waren ab, 
die uns dankenswerter Weise der Handel zur Verfü-
gung stellt.

Einschaltung Rotes Kreuz

Gehalt lt. SWÖ-KV ab 2.330,60 Euro brutto (Basis Vollzeit, plus SEG Zulage)

Gehalt lt. SWÖ-KV ab 2.173,20 Euro brutto (Basis Vollzeit, plus SEG Zulage) 

Gehalt lt. SWÖ-KV ab 2.024,10 Euro brutto (Basis Vollzeit, plus SEG Zulage)

Gehalt lt. SWÖ-KV ab 1.875,00 Euro brutto (Basis Vollzeit, plus SEG Zulage)

SPANNENDE 

AUFGABEN

im Sozial-

bereich! 

Karriere im Hilfswerk

Hilfswerk Niederösterreich Betriebs GmbH | T 02742/249-1090 
z.H. Mag. Maria Zednik | Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten

• 20 – 30 Wochenstunden
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Keine Nachtdienste
• Kilometergeld/Dienstauto

Direkt online bewerben unter jobs.noe.hilfswerk.at

•
mit einem interdisziplinären Team.

• Abgeschlossene Ausbildung erforderlich
• Selbstständigkeit und Flexibilität 
• Führerschein B (eigener PKW von Vorteil)
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Veranstaltungskalender
06.04.2019 Frühlingskonzert um 19.30 Uhr - VS Nöchling Musikverein Nöchling
16.04.2019 Vortrag: „Im Augenblick die Ewigkeit“ um 19.00 Uhr - VS Nöchling Gesunde Gemeinde
27.04.2019 Aufführung Kindermusical um 17.00 Uhr Musikwerkstatt
28.04.2019 Maibaumaufstellen und Maibaumkraxeln ab 14.00 Uhr Maibaumkomitee
30.04.2019 Mai-Party Landjugend Nöchling
01.05.2019 Wallfahrt - gemeinsamer Festgottesdienst in Maria Taferl Pfarre Nöchling
04.05.2019 Theater „Im Himmel gibt ś koa Parlament“ um 20.00 Uhr im Pfarrstadl Nochilinga Stadl
10.05.2019 Theater „Im Himmel gibt ś koa Parlament“ um 20.00 Uhr im Pfarrstadl Nochilinga Stadl
11.05.2019 Theater „Im Himmel gibt ś koa Parlament“ um 20.00 Uhr im Pfarrstadl Nochilinga Stadl
17.05.2019 Theater „Im Himmel gibt ś koa Parlament“ um 20.00 Uhr im Pfarrstadl Nochilinga Stadl
18.05.2019 Theater „Im Himmel gibt ś koa Parlament“ um 20.00 Uhr im Pfarrstadl Nochilinga Stadl
24.05.2019 Theater „Im Himmel gibt ś koa Parlament“ um 20.00 Uhr im Pfarrstadl Nochilinga Stadl
25.05.2019 Firmung um 9.30 Uhr Pfarre Nöchling
26.05.2019 Theater „Im Himmel gibt ś koa Parlament“ um 14.00 Uhr im Pfarrstadl Nochilinga Stadl
29.05.2019 Theater „Im Himmel gibt ś koa Parlament“ um 20.00 Uhr im Pfarrstadl Nochilinga Stadl
30.05.2019 Erstkommunion um 9.15 Uhr Pfarre Nöchling

10.06.2019
Fest der Jubelpaare - Vormittags Pfarre Nöchling
Dekanatswallfahrt - Nachmittags Pfarre Nöchling
Pfingstwanderung am Lebensweg Leaderregion südl. Waldv.

12.06.2019 Bezirkswandertag der Pensionisten, Start: 8.00 - 10.00 Uhr im Pfarrhof Pensionistenverband
19.06.2019 Theater-Kabarett Kammerhofer Offline um 20.00 Uhr Bäckerei Katzengruber
22.06.2019 Dämmerschoppen um 19.00 Uhr Musikverein Nöchling
28.06.2019

Pokal- und Juxturnier Stockschützen
29.06.2019

Lebensweg
Wandern mit Wanderkarte und Wanderpass

Um für zukünftige Wanderungen bestens ausgestattet 
zu sein, wird gerade an einer Wanderkarte sowie an 
einem Wanderpass gearbeitet. „Die Wanderer können 
sich ihren Stempel an jeder Station abholen. Das stei-
gert die Motivation“, erzählt Obmann-Stellvertreterin 
Veronika Schroll vom Verein Lebensweg. Damit ver-
bunden soll auch eine Wandernadel entwickelt wer-
den. „Das Thema Leben soll aber noch stärker spürbar 
werden“, kündigt sie an.
So wie auch im Vorjahr laden die Leaderregion Süd-
liches Waldviertel – Nibelungengau sowie der „Ver-
ein zur Errichtung und Ausbau des Lebenswegs“ am 
Pfingstmontag zur Etappenwanderung – diesmal von 
Albrechtsberg nach Armschlag – ein. Die Herbstwan-
derung Anfang September soll wieder im Ysper- oder 
Weitental stattfinden.

Veranstaltungstipp:

10. Juni 2019 - 
Pfingstwanderung am 
Lebensweg
Die Wanderung wird 
von Albrechtsberg über 
Groß Reinprechts nach 
Sallingberg und dann 
noch ein kleines Stück 
weiter ins Mohndorf 
Armschlag (heuer 30 
Jahr Jubiläum) führen.

Lebensweg - TourenTAGEBUCH ist am
Gemeindeamt um € 19,90 erhältlich!



1�				Gemeindenachrichten der Marktgemeinde Nöchling - www.noechling.gv.at

am
 Sonntag, den 28. A

pril 2019
ab 14.00 U

hr beim
 Kindergarten
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 • 14:00 U
hr - M

aibaum
setzen

 • 16:00 U
hr - M

aibaum
kraxeln

 • 17:30 U
hr - M

aibaum
verlosung

Für die m
usikalische U

m
rahm

ung und für das leibliche W
ohl ist bestens gesorgt!

M
aibaum

kraxeln

H
erzliche Einladung

zumD
er Reingewinn wird für einen wohltätigen Zweck verwendet!

D
as M

aibaum
kom

itee der M
arktgem

einde N
öchling freut sich auf Ihren Besuch!

Herzliche Einladung zum Vortrag

Viele M
enschen hetzen durch ihr Leben und spüren doch ständig die Sehnsucht nach 

einem
 bewussteren und erfüllteren Leben. So wächst auch der W

unsch, Augenblicke 
zu erleben, die gleichsam

 Ewigkeit erleben lassen.

Dieser Abend m
öchte in diesem

 Sinne Im
pulse für eine erfüllende Lebens- und Be-

ziehungsgestaltung, für einen heilsam
en Um

gang m
it Leid- und Grenzerfahrungen, 

für Begleitung im
 Abschied nehm

en, für die Entdeckung einer lebensbejahenden 
Spiritualität und für ein Leben in Selbsttreue und Selbstverantwortung geben.

„Im
 Augenblick die Ewigkeit - 
M

itten im
 Leben sein“

von Univ.Doz.em
.Dr. Franz und Stephanie Schm
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Eintritt - freiw
illige Spenden!

Die Gesunde Gem
einde N

öchling m
öchte Sie sehr

herzlich zu diesem
 „besonderen“ Abend einladen!


